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Die neue CD-Rom „SGV-NRW", Stand 1. Januar 2000, ist erhältlich. 

Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Erlasse". 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums NRW (Adresse: http://www.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „ Gesetze, Verordnungen, Er lasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW) ist auch auf 
CD-ROM erhältlich. Die CD-ROM gewährt auch das Recht zur Nutzung des Internet-Angebotes der 
Redaktion (GV. NRW., SGV. NRW., MBl. NRW.). Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 des 
GV. NRW. 1999, ebenso im Internet-Angebot. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung auf elektronische Arbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. NRW. nur verzögert erstellt werden können. 
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Nachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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232 
Verordnung 

über staatlich anerkannte Sachverständige 
nach der Landesbauordnung (SV-VO) 

Vom 29. April 2000 

Aufgrund des § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Landes­
bauordnung (BauO NRW) vom 7. März 1995 (GV. NRW. 
S. 218), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. November 
1999 (GV. NRW. S. 622), wird nach Anhörung des Aus­
schusses für Städtebau und Wohnungswesen verordnet: 
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Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Staatlich anerkannte Sachverständige sind nach 
Maßgabe der Vorschriften der Landesbauordnung be­
rechtigt, in ihren Fachbereichen die erforderlichen Nach­
weise aufzustellen, Prüfungen vorzunehmen und Be­
scheinigungen auszustellen. 

(2) Sachverständige nach dieser Verordnung werden 
für folgende Fachbereiche staatlich anerkannt: 

l. Standsicherheit in den Fachrichtungen Massivbau, 
Metallbau und Holzbau, 

2. baulicher Brandschutz, 

3. Erd- und Grundbau, 

4. Schall- und Wärmeschutz. 

(3) Der statisch-konstruktive Brandschutz ist dem 
Bereich Standsicherheit zugeordnet. 

§2 
Anerkennung 

(1) Die Anerkennung erfolgt durch die Architekten­
kammer Nordrhein-Westfalen oder die Ingenieurkam­
mer-Bau Nordrhein-Westfalen und kann für einen oder 
mehrere Fachbereiche gemäß § 1 Abs. 2 ausgesprochen 
werden. 

(2) Vergleichbare Anerkennungen anderer Länder der 
Bundesrepublik Deutschland gelten auch im Land Nord­
rhein-Westfalen. 

§ 3 
Allgemeine Voraussetzungen 

für die Anerkennung 

(1) Als staatlich anerkannte Sachverständige können 
nur solche Personen anerkannt werden, die die persönli­
chen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen und zuver­
lässig sind. 

(2) Die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, wer Mit­
glied in der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
oder der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ist 
und mindestens drei Jahre Berufserfahrung in dem 
Bereich hat, in dem die Antragstellerin oder der Antrag­
steller ihre oder seine Sachverständigentätigkeit ausüben 
will, sofern in den anderen Abschnitten keine abweichen­
den Regelungen getroffen werden. 

(3) Die fachlichen Voraussetzungen erfüllen Personen, 
die zum Zeitpunkt der Antragstellung die in den folgen­
den Abschnitten gestellten besonderen Anforderungen 
nachgewiesen haben. 

Die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und 
Schrift ist Voraussetzung für die Anerkennung. 

(4) Nicht zuverlässig sind Personen, die 

a) die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht 
besitzen, 

b) in einem ordentlichen Strafverfahren wegen einer 
vorsätzlich begangenen Tat rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten verurteilt sind 
und wenn sich aus dem der Verurteilung zugrunde 
liegenden Sachverhalt ergibt, dass sie zur Erfüllung 
der Sachverständigenaufgaben nicht geeignet sind, 

c) durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über 
ihr Vermögen beschränkt sind. 

(5) Als staatlich anerkannte Sachverständige können in 
den Fällen des § 1 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 nur solche Personen 
anerkannt werden, die eigenverantwortlich und unab­
hängig in den beantragten Fachbereichen tätig sind. 
Eigenverantwortlich tätig werden Personen, die ihre 
berufliche Tätigkeit als Inhaberin oder Inhaber eines 
Büros selbstständig und auf eigene Rechnung und Ver­
antwortung ausüben. Unabhängig tätig werden Personen, 
wenn sie bei Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit weder 
eigene Produktions-, Handels- oder Lieferinteressen ha-
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ben noch fremde Interessen dieser Art vertreten, die 
unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit stehen. 

§4 
Anerkennungsverfahren 

(1) Die Anerkennung als staatlich anerkannte Sachver­
ständige oder staatlich anerkannter Sachverständiger 
wird auf Antrag erteilt. Der Antrag ist in den Fällen des 
§ 1 Abs. 2 Nrn. 1 und 3 an die Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen und in den Fällen des § 1 Abs. 2 
Nrn. 2 und 4 an die Kammer, deren Mitglied die 
Antragstellerin oder der Antragsteller ist, zu richten. In 
dem Antrag sind der beantragte Fachbereich und die 
beantragte Fachrichtung anzugeben. 

(2) Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen zum 
Nachweis der persönlichen und fachlichen Voraussetzun­
gen - soweit sie nicht schon bei den Kammern vorliegen -
beizufügen, insbesondere 

1. ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe des fachlichen 
Werdegangs bis zum Zeitpunkt der Antragstellung, 

2. eine beglaubigte Ablichtung der Abschlusszeugnisse 
der berufsbezogenen Ausbildung, 

3. eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister, 

4. ein Nachweis, dass die persönlichen Voraussetzungen 
nach § 3 Abs. 2 erfüllt sind, 

5. die für die beantragten Bereiche erforderlichen Nach­
weise nach § 3 Abs. 3, 

6. eine Erklärung, dass Versagensgründe nach§ 3 Abs. 4 
nicht vorliegen. 

Die Kammern können, wenn es zur Beurteilung des 
Antrages erforderlich ist, weitere Nachweise verlangen. 

(3) Die Kammern führen über die staatlich anerkannten 
Sachverständigen nach Fachbereichen getrennte Listen. 

§5 
Erlöschen, Rücknahme, Widerruf 

(1) Die Anerkennung erlischt 

a) durch schriftlichen Verzicht gegenüber der Architek­
tenkammer Nordrhein-Westfalen oder der Ingenieur­
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen, die die Anerken­
nung ausgesprochen hat, 

b) bei den staatlich anerkannten Sachverständigen für 
die Prüfung der Standsicherheit, bei den staatlich 
anerkannten Sachverständigen für die Prüfung des 
Brandschutzes und bei den staatlich anerkannten 
Sachverständigen für Erd- und Grundbau mit Vollen­
dung des 68. Lebensjahres. 

(2) Die Anerkennung ist von der zuständigen Kammer 
zurückzunehmen, wenn nachträglich Gründe nach § 3 
Abs. 2 bis 5 bekannt werden, die eine Versagung der 
Anerkennung gerechtfertigt hätten. 

(3) Die Anerkennung ist von der zuständigen Kammer 
zu widerrufen, wenn 

a) nachträglich Gründe nach § 3 Abs. 2 bis 5 eintreten, 
die eine Versagung der Anerkennung rechtfertigen 
würden, 

b) staatlich anerkannte Sachverständige infolge geistiger 
oder körperlicher Gebrechen nicht in der Lage sind, 
ihre Tätigkeit ordnungsgemäß auszuüben. 

Die Anerkennung kann von der zuständigen Kammer 
widerrufen werden, wenn staatlich anerkannte Sachver­
ständige gegen die ihnen obliegenden Pflichten wieder­
holt oder gröblich verstoßen haben. Ein Widerruf wegen 
eines wiederholten Verstoßes setzt voraus, dass wegen 
eines vorangegangenen Verstoßes eine Ermahnung ausge­
sprochen und auf die Mögli.chkeit eines Widerrufes 
hingewiesen wurde. 

(4) Die zuständige Kammer kann die Anerkennung 
widerrufen, wenn staatlich anerkannte Sachverständige 
ihre Pflichten als Ingenieurin oder Ingenieur oder als 
Architektin oder Architekt gröblich verletzt haben. 

§ 5a 
Führung der Bezeichnung 

staatlich anerkannte Sachverständige/ 
staatlich anerkannter Sachverständiger 

(1) Die Bezeichnung 

- staatlich anerkannte Sachverständige/staatlich aner­
kannter Sachverständiger für die Prüfung der Standsi­
cherheit, 

- staatlich anerkannte Sachverständige/staatlich aner­
kannter Sachverständiger für die Prüfung des Brand­
schutzes, 

- staatlich anerkannte Sachverständige/staatlich aner­
kannter Sachverständiger für Erd- und Grundbau und 

- staatlich anerkannte Sachverständige/staatlich aner­
kannter Sachverständiger für Schall- und Wärme­
schutz 

darf nur führen, wer auf Grund dieser Verordnung durch 
die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder die 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen anerkannt 
ist. 

(2) Bei Sachverständigentätigkeiten außerhalb des An­
wendungsbereiches dieser Verordnung oder bei sonstigen 
beruflichen Tätigkeiten ist es den staatlich anerkannten 
Sachverständigen untersagt, die Bezeichnung nach Ab­
satz 1 im Stempel zu verwenden oder verwenden zu 
lassen. 

§6 
Pflichten 

(1) Staatlich anerkannte Sachverständige haben ihre 
Tätigkeit unparteilich und gewissenhaft gemäß dem 
geltenden Recht auszuüben. Sie dürfen ihre Tätigkeit nur 
ausüben, wenn sie ausreichend gegen Haftpflichtansprü­
che versichert sind. Die Kammern können den Nachweis 
über eine ausreichende Haftpflichtversicherung verlan­
gen. 

(2) Staatlich anerkannte Sachverständige dürfen sich 
der Mithilfe von befähigten und zuverlässigen Mitarbei­
terinnen und Mitarbeitern nur in einem solchen Umfang 
bedienen, wie sie deren Tätigkeit voll überwachen kön­
nen. 

(3) Staatlich anerkannte Sachverständige können sich 
nur durch andere staatlich anerkannte Sachverständige 
desselben Fachbereiches und derselben Fachrichtung 
vertreten lassen. 

(4) Ergibt sich bei der Tätigkeit der staatlich anerkann­
ten Sachverständigen, dass der Auftrag teilweise einem 
Fachbereich zuzuordnen ist, für den sie nicht anerkannt 
sind, sind die staatlich anerkannten Sachverständigen 
verpflichtet, in Abstimmung mit der Auftraggeberin oder 
dem Auftraggeber eine oder einen für den betreffenden 
Fachbereich anerkannte Sachverständige oder anerkann­
ten Sachverständigen hinzuzuziehen. 

(5) Staatlich anerkannte Sachverständige nach § 1 
Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 dürfen Prüfungen nicht durchführen, 
wenn sie oder ihre Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter bereits 
mit dem Vorhaben planend oder aufstellend befasst 
waren oder wenn ein sonstiger Befangenheitsgrund vor­
liegt. 

(6) Staatlich anerkannte Sachverständige sind ver­
pflichtet, regelmäßig an den Fortbildungsveranstaltun­
gen der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen oder ande­
rer Fortbildungsträger teilzunehmen; die Kammern kön­
nen entsprechende Nachweise verlangen. 

§ 7 

Verzeichnis 

Über alle nach der Landesbauordnung erteilten Be­
scheinigungen haben die staatlich anerkannten Sachver­
ständigen ein Verzeichnis nach einem von den Kammern 
festgelegten Muster zu führen und dieses auf Anforde­
rung der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen vorzulegen. 
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Zweiter Abschnitt 
Staatlich anerkannte Sachverständige 
für die Prüfung der Standsicherheit 

§ 8 
Umfang der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung wird für folgende Fachrichtungen 
ausgesprochen: 

1. Massivbau 

2. Metallbau 

3. Holzbau. 

Die Anerkennung kann für eine oder mehrere Fach­
richtungen ausgesprochen werden. 

(2) Die Anerkennung für eine Fachrichtung schließt die 
Berechtigung zur Prüfung einzelner Bauteile mit höch­
stens durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad einer ande­
ren Fachrichtung nicht aus. 

(3) Die Anerkennung für die Fachrichtungen Massiv­
bau oder Metallbau schließt den Verbundbau ein. 

§ 9 
Besondere Voraussetzungen 

für die Anerkennung 

(1) Als staatlich anerkannte Sachverständige für die 
Prüfung der Standsicherheit können Personen anerkannt 
werden, die neben den allgemeinen Voraussetzungen 
nach§ 3 

1. das Studium des Bauingenieurwesens an einer deut­
schen technischen Universität, Hochschule oder Fach­
hochschule mit Erfolg abgeschlossen haben, 

2. mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in der statisch­
konstruktiven Bearbeitung und Ausführung von Bau­
werken haben; die Antragstellerin oder der Antrag­
steller muss hierbei mindestens 5 Jahre Standsicher­
heitsnachweise angefertigt haben und über mindestens 
ein, aber nicht mehr als drei Jahre praktische Baustel­
lenerfahrung als Ingenieurin oder Ingenieur verfügen; 
für die restlichen Jahre kann auch die Mitwirkung bei 
der Prüfung von Standsicherheitsnachweisen ange­
rechnet werden; die angefertigten Standsicherheits­
nachweise sollen in erheblichem Umfang statisch-kon­
struktiv schwierige Bauwerke aller Bereiche (Hoch-, 
Industrie- und Verkehrsbau) der beantragten Fach­
richtung beinhalten, 

3. die für staatlich anerkannte Sachverständige für die 
Prüfung der Standsicherheit erforderlichen Fach­
kenntnisse und Erfahrungen besitzen und nachweisen 
können, dass sie in der beantragten Fachrichtung über 
einen überdurchschnittlichen Wissensstand auf dem 
Gebiet der Baustatik, insbesondere im Hinblick auf die 
dort verwendeten Methoden der Statik und Stabilität 
der Tragwerke und auf dem Gebiet des konstruktiven 
Brandschutzes verfügen sowie besondere praktische 
Erfahrungen hinsichtlich der konstruktiven Gestal­
tung von Ingenieurbauten besitzen; nachzuweisen sind 
auch Erfahrungen in der Bearbeitung von Flächen­
tragwerken, vorgespannten Konstruktionen, Verbund­
bauten und schwingungsanfälligen Bauwerken sowie 
in der Anwendung der ADV-Technik im Rahmen 
bautechnischer Nachweise, 

4. über ausreichende Kenntnisse der Baustofftechnologie 
und der baurechtlichen Vorschriften verfügen und 

5. nicht als Unternehmerin oder Unternehmer in der 
Bauwirtschaft tätig sind oder nicht in einem berufli­
chen, finanziellen oder sonstigen Abhängigkeitsver­
hältnis, insbesondere zu Unternehmen der Bauwirt­
schaft stehen, das ihre Tätigkeit als staatlich aner­
kannte Sachverständige oder staatlich anerkannter 
Sachverständiger beeinflussen kann. 

(2) Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Bau­
statik, die aufgrund der Verordnung über die bautechni­
sche Prüfung von Bauvorhaben (PrüfingVO) vom 19. Juli 
rn62 (GV. NRW. S. 470), zuletzt geändert durch Verord­
nung vom 24. Mai 1969 (GV. NRW. S. 281), oder aufgrund 

der Verordnung über bautechnische Prüfungen (Bau­
PrüfVO) anerkannt sind, werden von der Ingenieurkam­
mer-Bau Nordrhein-Westfalen auf Antrag als Sachver­
ständige für die Prüfung der Standsicherheit in ihren 
Fachrichtungen anerkannt. Dies gilt entsprechend für 
von anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland 
anerkannte Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für 
Baustatik; § 3 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung. 

(3) Die fachlichen Voraussetzungen nach Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 können auch nach der Richtlinie 89/48/EWG des 
Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine 
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschlie­
ßen (ABI. EG Nr. L 19 vom 24. 1. 1989, S. 16), anerkannt 
werden. 

§ 10 
Anerkennungsverfahren 

{l) Über den Antrag auf Anerkennung als staatlich 
anerkannte Sachverständige für die Prüfung der Standsi­
cherheit entscheidet die Ingenieurkammer-Bau Nord­
rhein-Westfalen auf der Grundlage der Entscheidung des 
Prüfungsausschusses. 

(2) Über die Eignung der Antragstellerin oder des 
Antragstellers entscheidet ein Prüfungsausschuss der 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen in einem 
Prüfungsverfahren. 

(3) Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
regelt das Prüfungsverfahren in einer Prüfungsordnung, 
die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann verlangen, dass die 
Antragstellerin ihre oder der Antragsteller seine Kennt­
nisse schriftlich und mündlich nachweist. 

Die Prüfung darf zweimal wiederholt werden. 

§ 11 
Prüfungsausschuss 

(1) Der Prüfungsausschuss wird bei der Ingenieurkam­
mer-Bau Nordrhein-Westfalen eingerichtet. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus zehn Mitglie­
dern: 

- drei Vertreterinnen oder Vertretern der Wissenschaft, 

- zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Bauwirtschaft, 

- zwei Vertreterinnen oder Vertretern aus dem Kreis der 
Beratenden Ingenieure, 

- einer Vertreterin oder einem Vertreter der Architekten­
kammer Nordrhein-Westfalen, 

- zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Bauaufsichts­
behörden. 

Die Mitglieder aus dem Kreis der Bauwirtschaft und 
Beratenden Ingenieure werden von der Ingenieurkam­
mer-Bau Nordrhein-Westfalen, die Vertreterin oder der 
Vertreter der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
von ihr berufen; die übrigen Mitglieder werden von der 
obersten Bauaufsichtsbehörde berufen. 

Die Berufung erfolgt für fünf Jahre; Wiederberufungen 
sind zulässig. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind ehren­
amtlich tätig, an Weisungen nicht gebunden und zur 
Unparteilichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben 
Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für bare 
Auslagen und für Zeitversäumnisse. 

(5) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellver­
treterin oder einen Stellvertreter. Die oder der Vorsit­
zende und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter 
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. 

(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens sieben seiner Mitglieder anwesend sind. Der 
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Prüfungsausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(7) Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss 
dessen Geschäftsführung. 

§ 12 
Aufgabenerledigung 

(1) Staatlich anerkannte Sachverständige für die Prü­
fung der Standsicherheit haben die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Standsicherheitsnachweise einschließlich 
des statisch-konstruktiven Brandschutzes zu prüfen und 
zu bescheinigen. Zur Bescheinigung gehören der Prüfbe­
richt, in dem Umfang und Ergebnis der Prüfung nieder­
zulegen sind, und eine Ausfertigung der geprüften Stand­
sicherheitsnachweise. Die Standsicherheitsnachweise 
sind auch hinsichtlich der Tragfähigkeit des Baugrundes 
zu überprüfen. Wenn staatlich anerkannte Sachverstän­
dige für die Prüfung der Standsicherheit feststellen, dass 
für die Beurteilung der Größe der Baugrundverformun­
gen und ihrer Auswirkungen auf das Bauwerk und für die 
Beurteilung der Sicherheit der Gründung der baulichen 
Anlage eine besondere Sachkunde erforderlich ist, oder 
wenn hinsichtlich der verwendeten Annahmen oder der 
der Berechnung zugrunde gelegten bodenmechanischen 
Kenngrößen Zweifel bestehen, ziehen sie in Abstimmung 
mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber staatlich 
anerkannte Sachverständige für Erd- und Grundbau 
hinzu. 

(2) Staatlich anerkannte Sachverständige für die Prü­
fung der Standsicherheit dürfen Bescheinigungen bei 
Fertigstellung nur ausstellen, wenn sie sich stichproben­
haft während der Bauausführung davon überzeugt ha­
ben, dass die geprüften Anforderungen erfüllt sind. 

Dritter Abschnitt 
Staatlich anerkannte Sachverständige 

für die Prüfung des Brandschutzes 

§ 13 
Besondere Voraussetzungen 

für die Anerkennung 

Als staatlich anerkannte Sachverständige für die Prü­
fung des Brandschutzes können Personen anerkannt 
werden, die neben den allgemeinen Voraussetzungen des 
§ 3 

1. mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der brand­
schutztechnischen Planung und Ausführung oder der 
Prüfung und Überwachung von baulichen Anlagen, 
insbesondere auch von Sonderbauten, haben, 

2. Kenntnisse in der Baustofftechnologie, insbesondere 
des Brandverhaltens von Bauprodukten besitzen, 

3. Grundkenntnisse im Bereich des abwehrenden Brand­
schutzes besitzen, 

4. besondere Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen des 
vorbeugenden baulichen Brandschutzes und der allge­
mein anerkannten Regeln der Technik, soweit sich aus 
ihnen Anforderungen an den vorbeugenden baulichen 
Brandschutz ergeben, besitzen, 

5. Kenntnisse der auf dem Gebiet des vorbeugenden 
baulichen Brandschutzes verwendeten Nachweisver­
fahren und Berechnungsmethoden, sowie über Abläufe 
von Brandszenarien besitzen, 

6. Kenntnisse in der Anwendung anlagentechnischer 
Brandschutzmaßnahmen m1d ihre Auswirkungen auf 
den baulichen Brandschutz besitzen und 

7. nicht als Unternehmerin oder Unternehmer in der 
Bauwirtschaft tätig sind oder nicht in einem berufli­
chen, finanziellen oder sonstigen Abhängigkeitsver­
hältnis, insbesondere zu Unternehmen der Bauwirt­
schaft stehen, das ihre Tätigkeit als staatlich aner­
kannte Sachverständige oder staatlich anerkannter 
Sachverständiger beeinflussen kann. 

§ 14 
Anerkennungsverfahren 

(1) Über den Antrag auf Anerkennung als staatlich 
anerkannte Sachverständige für die Prüfung des Brand­
schutzes entscheidet je nach Mitgliedschaft die Architek­
tenkammer Nordrhein-Westfalen oder die Ingenieurkam­
mer-Bau Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage der 
Entscheidung des jeweiligen Prüfungsausschusses. 

(2) Über die Eignung der Antragstellerin oder des 
Antragstellers entscheidet ein Prüfungsausschuss der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder der Inge­
nieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen in einem Prü­
fungsverfahren. Die Kammern erlassen inhaltsgleiche 
Prüfungsordnungen, die der Genehmigung der Aufsichts­
behörde bedürfen. 

(3) Der Prüfungsausschuss kann verlangen, dass die 
Antragstellerin ihre oder der Antragsteller seine Kennt­
nisse schriftlich und mündlich nachweist. 

Die Prüfung darf zweimal wiederholt werden. 

§ 15 
Prüfungsausschuss 

(1) Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und 
die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen bilden 
jeweils einen Prüfungsausschuss. 

(2) Jeder Prüfungsausschuss besteht aus zehn Mitglie­
dern: 

- zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Architekten­
kammer Nordrhein-Westfalen 

- zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Ingenieurkam­
mer-Bau Nordrhein-Westfalen 

- zwei Vertreterinnen oder Vertretern der für den Brand­
schutz zuständigen Dienststellen 

- einer Vertreterin oder einem Vertreter der Industrie­
und Handelskammern 

- drei Vertreterinnen oder Vertretern der Bauaufsichts­
behörden. 

Die Vertreterinnen oder Vertreter der Bauaufsichtsbe­
hörden werden von der obersten Bauaufsichtsbehörde, 
die Vertreterinnen oder Vertreter der Brandschutzdienst­
stellen vom Innenministerium, die Vertreterin oder der 
Vertreter der Industrie- und Handelskammern wird von 
der Vereinigung der Industrie- und Handelskammern in 
Nordrhein-Westfalen berufen; die übrigen Vertreterin­
nen oder Vertreter werden von den sie entsendenden 
Stellen berufen. 

Die Berufung erfolgt für fünf Jahre; Wiederberufungen 
sind zulässig. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind ehren­
amtlich tätig, an Weisungen nicht gebunden und zur 
Unparteilichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben 
Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für bare 
Auslagen und für Zeitversäumnisse. 

(5) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellver­
treterin oder einen Stellvertreter. Die oder der Vorsit­
zende und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter 
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. 

(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens sieben seiner Mitglieder anwesend sind. 

Der Prüfungsausschuss beschließt mit einfacher Mehr­
heit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(7) Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und 
die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen regeln 
im Einvernehmen mit den Prüfungsausschüssen deren 
Geschäftsführung. 

§ 16 
Aufgabenerledigung 

(1) Staatlich anerkannte Sachverständige für die Prü­
fung des Brandschutzes prüfen, ob das Vorhaben den 
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Anforderungen an den baulichen Brandschutz entspricht 
und bescheinigen die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
brandschutztechnischen Nachweise. Zur Bescheinigung 
gehört der Prüfbericht, in dem Umfang und Ergebnis der 
Prüfung niederzulegen sind, und eine Ausfertigung der 
brandschutztechnisch geprüften Bauvorlagen. Im Prüf­
bericht sind die Forderungen der Brandschutzdienststelle 
kenntlich zu machen. 

(2) Wenn staatlich anerkannte Sachverständige für die 
Prüfung des Brandschutzes Bescheinigungen nach § 67 
Abs. 4, § 68 Abs. 2 oder § 72 Abs. 6 Bauü NRW ausstellen, 
sind sie verpflichtet, den zur Wahrung der Belange des 
abwehrenden Brandschutzes erhobenen Forderungen der 
Brandschutzdienststelle [§ 5 des Gesetzes über den 
Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Fe­
bruar 1998 (GV. NRW. S. 122)] zu entsprechen. Hat die 
Bauherrin oder der Bauherr beantragt, eine Abweichung 
von Anforderungen an den Brandschutz zuzulassen, und 
ist in diesem Zusammenhang den Forderungen der 
Brandschutzdienststelle zum abwehrenden Brandschutz 
entsprochen worden, so ist eine erneute Beteiligung der 
Brandschutzdienststelle durch den staatlich anerkannten 
Sachverständigen nicht erforderlich. 

(3) Staatlich anerkannte Sachverständige für die Prü­
fung des Brandschutzes dürfen Bescheinigungen bei 
Fertigstellung nur ausstellen, wenn sie sich stichproben­
haft während der Bauausführung davon überzeugt ha­
ben, dass die geprüften Anforderungen erfüllt sind. 

Vierter Abschnitt 
Staatlich anerkannte Sachverständige 

für Erd- und Grundbau 

§ 17 
Besondere Voraussetzungen 

für die Anerkennung 

(1) Als staatlich anerkannte Sachverständige für Erd­
und Grundbau können Personen anerkannt werden, die 
neben den allgemeinen Voraussetzungen des§ 3 

1. ein Studium des Bauingenieurwesens an einer deut­
schen Technischen Universität, technischen Hoch­
schule oder Fachhochschule mit Erfolg abgeschlossen 
haben. § 9 Abs. 3 gilt entsprechend, 

2. neun Jahre im Bauwesen tätig waren und davon 
mindestens drei Jahre im Erd- und Grundbau Standsi­
cherheitsnachweise angefertigt oder beurteilt haben, 

3. besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Erd- und 
Grundbau besitzen und dies durch die Vorlage eines 
Verzeichnisses aller in den letzten zwei Jahren vor 
Antragstellung erstellten Baugrundgutachten, von de­
nen zwei, die die Bewältigung überdurchschnittlicher 
Aufgaben belegen, gesondert vorzulegen sind, nach­
weisen, 

4. nicht an einem Unternehmen der Bauwirtschaft oder 
einem Bohrunternehmen beteiligt sind und 

5. einen Nachweis vorlegen, dass sie über Geräte, die für 
Baugrunduntersuchungen erforderlich sind, verfügen 
oder verfügen können. 

(2) Die bisher beim Deutschen Institut für Bautechnik 
(DIBt) im Verzeichnis der Erd- und Grundbauinstitute 
für den Bereich des Landes NRW geführten Personen 
werden auf Antrag von der Ingenieurkammer-Bau Nord­
rhein-Westfalen als staatlich anerkannte Sachverstän­
dige für Erd- und Grundbau anerkannt, sofern sie die 
allgemeinen Anerkennungsvoraussetzungen des § 3 erfül­
len. Personen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, 
gelten als von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein­
Westfalen anerkannt; sie werden von der Ingenieurkam­
mer-Bau Nordrhein-Westfalen in einem gesonderten Ver­
zeichnis geführt. 

§ 18 
Anerkennungsverfahren 

Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen holt 
für ihre Entscheidung über den Antrag auf Anerkennung 
von einem bei der Bundesingenieurkammer bestehenden 
Beirat ein schriftlich begründetes Gutachten über die 

fachliche Eignung der Antragstellerin oder des Antrag­
stellers einschließlich der Ausstattung mit den erforderli­
chen Geräten nach § 17 Abs. 1 Nr. 5 ein. § 10 Abs. 4 Satz 1 
gilt entsprechend. 

§ 19 
Aufgabenerledigung 

Staatlich anerkannte Sachverständige für Erd- und 
Grundbau unterstützen die staatlich anerkannten Sach­
verständigen für die Prüfung der Standsicherheit auf 
dem Gebiet der Bodenmechanik und des Erd- und 
Grundbaus, indem sie 

- die Baugrundverformungen und ihre Wirkung auf 
bauliche Anlagen (Boden-Bauwerk-Wechselwirkung), 

- die Sicherheit der Gründung von baulichen Anlagen, 

- die getroffenen Annahmen und 

- die bodenmechanischen Kenngrößen 

prüfen und dem staatlich anerkannten Sachverständigen 
für die Prüfung der Standsicherheit die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Angaben über den Baugrund und 
dessen Tragfähigkeit bescheinigen. 

Fünfter Abschnitt 
Staatlich anerkannte Sachverständige 

für Schall- und Wärmeschutz 

§ 20 
Besondere Voraussetzungen 

für die Anerkennung 

(1) Als staatlich anerkannte Sachverständige für 
Schall- und Wärmeschutz können Personen anerkannt 
werden, die neben den allgemeinen Voraussetzungen des 
§ 3 die für die Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlichen 
Fachkenntnisse und Erfahrungen besitzen und die Wech­
selwirkung zwischen Schall- und Wärmeschutz und der 
baulichen Anlage beurteilen können. 

(2) Durch fachbezogene Tätigkeiten haben sie für den 
Bereich des Schallschutzes 

- Kenntnisse in der Baustofftechnologie, insbesondere 
zum Verhalten von Baustoffen und Bauteilen bei 
Einwirkung von Schall, 

- Kenntnisse in der Theorie der Schallemissionen und 
Erfahrungen in der baupraktischen Umsetzung, 

- Kenntnisse und Erfahrungen in der Bewertung von 
Schall-Dämm-Maßnahmen, 

- Kenntnisse des einschlägigen technischen Regelwerkes 
und der Nachweisverfahren und Berechnungsmetho­
den, 

- Kenntnisse und Erfahrungen bei der Planung des 
Schallschutzes, 

- Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen, soweit sich 
aus ihnen Anforderungen an den Schallschutz ergeben 

und für den Bereich des Wärmeschutzes 

- Kenntnisse in der Baustofftechnologie, insbesondere 
zum Wärmedämmverhalten von Baustoffen und Bau­
teilen bei Einwirkung von Temperatur und Feuchte, 

- Kenntnisse in der thermischen Bauphysik und Erfah­
rungen in der baupraktischen Umsetzung, 

- Kenntnisse der Berechnungsverfahren von Transmis­
sions-, Lüftungs- und Wärmegewinnungsenergien, 

- Kenntnisse des einschlägigen technischen Regelwerkes, 

- Kenntnisse in der Anfertigung von Nachweisen auf der 
Grundlage der nach dem Energieeinsparungsgesetz 
(EnEG) erlassenen Vorschriften 

nachzuweisen. 

(3) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat die 
Teilnahme an einem von den zuständigen Kammern oder 
ihren Fortbildungseinrichtungen angebotenen fachbezo­
genen Seminar im Zeitraum von 18 Monaten vor der 
Antragstellung nachzuweisen. Dieser Nachweis kann 
auch durch die Teilnahme an einer vergleichbaren Fort-
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bildungsveranstaltung anderer Träger erbracht werden. 
Die Vergleichbarkeit ist von der zuständigen Kammer 
festzustellen. Die Nachweispflicht gilt nicht für Antrag­
stellerinnen oder Antragsteller, die auf Grund von § 36 
Gewerbeordnung in diesem Fachbereich als Sachverstän­
dige öffentlich bestellt und vereidigt sind. 

§ 21 
Anerkennungsverfahren 

(1) Über den Antrag auf Anerkennung als staatlich 
anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärme­
schutz entscheidet je nach Mitgliedschaft die Architek­
tenkammer Nordrhein-Westfalen oder die Ingenieurkam­
mer-Bau Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage der 
Entscheidung des jeweiligen Anerkennungsausschusses. 

(2) Über die Eignung der Antragstellerin oder des 
Antragstellers entscheidet ein Anerkennungsausschuss 
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder der 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen. Die Kam­
mern erlassen jeweils inhaltsgleiche Verfahrensordnun­
gen, die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedür­
fen. 

§ 22 
Anerkennungsausschuss 

(1) Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und 
die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen bilden 
Anerkennungsausschüsse. 

(2) Die Anerkennungsausschüsse bestehen aus jeweils 
acht Mitgliedern: 

- drei Vertreterinnen oder Vertretern der Architekten­
kammer Nordrhein-Westfalen 

- drei Vertreterinnen oder Vertretern der Ingenieurkam­
mer-Bau Nordrhein-Westfalen 

- einer Vertreterin oder einem Vertreter der Industrie­
und Handelskammern 

- einer Vertreterin oder einem Vertreter der Bauauf­
sichtsbehörden. 

Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und die 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen berufen je­
weils ihre Vertreterinnen oder Vertreter. Die Vertreterin 
oder der Vertreter der Industrie- und Handelskammern 
wird von der Vereinigung der Industrie- und Handels­
kammern in Nordrhein-Westfalen, die Vertreterin oder 
der Vertreter der Bauaufsichtsbehörden von der obersten 
Bauaufsichtsbehörde berufen. 

Die Berufung erfolgt für fünf Jahre; Wiederberufungen 
sind zulässig. 

(3) Die Mitglieder der Anerkennungsausschüsse sind 
ehrenamtlich tätig, an Weisungen nicht gebunden und 
zur Unparteilichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet. 

(4) Die Mitglieder der Anerkennungsausschüsse haben 
Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für bare 
Auslagen und für Zeitversäumnisse. 

(5) Die Anerkennungsausschüsse wählen aus ihrer 
Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die oder der 
Vorsitzende und die Stellvertreterin oder der Stellvertre­
ter sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. 

(6) Die Anerkennungsausschüsse sind beschlussfähig, 
wenn mindestens fünf ihrer Mitglieder anwesend sind. 
Die Anerkennungsausschüsse beschließen mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmen­
gleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 

(7) Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und 
die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen regeln 
im Einvernehmen mit den Anerkennungsausschüssen 
deren Geschäftsführung. 

§ 23 
Aufgabenerledigung 

(1) Staatlich anerkannte Sachverständige für Schall­
und Wärmeschutz haben Nachweise über den Schall­
schutz und den Wärmeschutz entsprechend den gelten-

den Vorschriften aufzustellen oder, wenn die Nachweise 
nicht von staatlich anerkannten Sachverständigen für 
Schall- und Wärmeschutz aufgestellt sind, diese zu 
prüfen und zu bescheinigen, dass die Anforderungen an 
den Schall- und Wärmeschutz erfüllt sind. 

(2) Staatlich anerkannte Sachverständige für Schall­
und Wärmeschutz dürfen Bescheinigungen bei Fertigstel­
lung nur ausstellen, wenn sie sich stichprobenhaft wäh­
rend der Bauausführung davon überzeugt haben, dass die 
geprüften Anforderungen berücksichtigt sind. 

Sechster Abschnitt 

§ 24 
Entgeltregelung 

(1) Sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, 
richtet sich die Honorierung der staatlich anerkannten 
Sachverständigen nach der Verordnung über die Hono­
rare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure 
(Honorarordnung für Architekten und Ingenieure -
HOAI) vom 17. September 1976 (BGBL I. S. 2805) in der 
jeweils geltenden Fassung. Bei der Honorarabrechnung 
nach Zeitaufwand gilt ebenfalls die HOAI. Bei der 
Berechnung des Honorars nach dem Zeitaufwand ist die 
Zeit anzusetzen, die unter regelmäßigen Verhältnissen 
von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft benötigt 
wird. Ein Nachlass auf die Honorare ist unzulässig. 

(2) Staatlich anerkannte Sachverständige für die Prü­
fung der Standsicherheit erhalten für das Prüfen ein 
Honorar in Abhängigkeit von den anrechenbaren Kosten 
und der Honorarzone nach Maßgabe der Anlage 1. Anlage 1 

1. Für die Prüfung der rech­
nerischen Nachweise der 
Standsicherheit 

2. Für die Prüfung von Kon­
struktionszeichnungen in 
statischer und konstrukti­
ver Hinsicht 

3. Für die Prüfung der Nach­
weise des statisch-kon­
struktiven Brandschutzes 

4. Für die Prüfung von Nach­
trägen zu 1., 2., oder 3., 

5. Für die Prüfung von zu­
sätzlichen Nachweisen 
(Erdbebenschutz, Bauzu­
stände etc.) 

6. Für eine Lastvorprüfung 

7. Zuschläge 

1
/ 1 des Honorars nach 

Anlage 1 

1
/ 2 des Honorars nach 

Anlage 1 

1
/ 20 des Honorars nach 

Anlage 1 

Honorar wie 1., 2. oder 
3., multipliziert mit 
dem Verhältnis des 
Umfangs der Nachträge 
zum ursprünglichen 
Umfang jedoch minde­
stens 100,00 DM 

Honorar wie 1., multi­
pliziert mit dem Ver­
hältnis des Umfangs 
der zusätzlichen Nach­
weise zum Umfang der 
Hauptberechnung 

zusätzlich 11. des Hono­
rars wie 1. 

Steht ein nach 1. bis 6. ermitteltes Honorar in einem 
groben Missverhältnis zum Aufwand für die Prüfung, 
so kann dieses Honorar bis auf das 5fache erhöht 
werden. Eine solche Erhöhung kann insbesondere in 
Betracht kommen 

- für die Prüfung von Elementplänen des Fertigteil­
baus sowie Ausführungszeichnungen mit hohem 
erforderlichen Detaillierungsgrad des Metall- und 
Ingenieurholzbaus anstatt der üblichen Konstruk­
tionszeichnungen, 

- wenn Standsicherheitsnachweise für bauliche Anla­
gen der Zonen 2 bis 5 nur durch besondere elektroni­
sche Vergleichsberechnungen geprüft werden kön­
nen, 

- wenn Standsicherheitsnachweise in Teilabschnitten 
vorgelegt werden und sich dadurch der Prüfaufwand 
erhöht. 

8. Für die stichprobenhaften Kontrollen während der 
Bauausführung und für die Erteilung von Bescheini-
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gungen gemäß§ 67 Abs. 5 Satz 7 oder§ 82 Abs. 4 BauO 
NRW werden Honorare nach dem Zeitaufwand be­
rechnet, aber höchstens 1/2 des Honorars von Nr. 1. 

(3) Die anrechenbaren Kosten gern. Anlage 1 und 
Anlage 2 sind die Kosten nach § 62 Abs. 4 und 6 HOAI. Zu 
den anrechenbaren Kosten zählen auch die nicht in den 
Kosten des Satzes 1 enthaltenen Kosten für Bauteile, für 
die Standsicherheitsnachweise geprüft werden müssen. 
Nicht anrechenbar ist die auf die Kosten nach den Sätzen 
1 und 2 entfallende Umsatzsteuer. Bei der Ermittlung der 
anrechenbaren Kosten ist von den Kosten auszugehen, 
die ortsüblich im Zeitpunkt der Auftragserteilung für die 
Herstellung der baulichen Anlagen erforderlich sind. 

(4) Für die in der Anlage 1 zum Allgemeinen Gebühren­
tarif der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung 
(A VwGebO NRW) genannten Gebäudearten können die 
anrechenbaren Kosten aus der Vervielfältigung des 
Brutto-Rauminhalts mit den - um den Betrag der Mehr­
wertsteuer verminderten - jeweils angegebenen landes­
durchschnittlichen Rohbauwerten je m 3 Rauminhalt er­
mittelt werden. 

(5) Staatlich anerkannte Sachverständige für die Prü­
fung des Brandschutzes erhalten für das Prüfen der 
brandschutztechnischen Unterlagen des baulichen 
Brandschutzes und der Berücksichtigung der Belange des 
abwehrenden Brandschutzes insgesamt ein Honorar nach 

Anlage z Maßgabe der Anlage 2. Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
Steht bei baulichen Anlagen, deren anrechenbare Kosten 
unter 500.000 DM liegen, das Honorar in einem groben 
Missverhältnis zum Aufwand für die Prüfung, so kann 
das Honorar nach dem Zeitaufwand ermittelt werden, 
höchstens jedoch bis zu dem für anrechenbare Kosten von 
500.000 DM nach Satz 1 festgesetzten Honorar. Die 
stichprobenhaften Kontrollen während der Bauausfüh­
rung und die Erteilung von Bescheinigungen nach § 82 
Abs. 4 BauO NRW werden nach dem Zeitaufwand 
vergütet. 

(6) Staatlich anerkannte Sachverständige für Schall­
und Wärmeschutz erhalten 

- für den Nachweis der Erfüllung von Schallschutzan­
forderungen ein Honorar nach den §§ 80 bis 84 HOAI, 

- für den Nachweis des Wärmeschutzes ein Honorar nach 
den §§ 77 bis 79 HOAI. 

Die Prüfungen von Nachweisen über den Schallschutz 
und den Wärmeschutz sowie die stichprobenhaften Kon­
trollen während der Bauausführung und die Erteilung 
von Bescheinigungen nach § 67 Abs. 5 Satz 7 oder § 82 
Abs. 4 werden nach dem Zeitaufwand auf der Grundlage 
der HOAI vergütet. 

(7) Werden für mehrere gleiche oder weitgehend 
vergleichbare bauliche Anlagen (gleiche oder weitgehend 
vergleichbare bautechnische Unterlagen) gleichzeitig 
Prüfaufträge erteilt, so ermäßigen sich die Honorare der 
staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung 
der Standsicherheit und des Brandschutzes für jede 
Anlage auf die Hälfte, bei nur zwei baulichen Anlagen für 
jede Anlage auf drei Viertel. 

Siebter Abschnitt 

§ 25 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr­
lässig entgegen § 5a die Bezeichnung „staatlich aner­
kannte Sachverständige" oder „staatlich anerkannter 
Sachverständiger" führt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des § 5 a 
Abs. 1 mit einer Geldbuße bis zu 60.000 DM oder 30.000 
EURO, in den Fällen des§ 5a Abs. 2 mit einer Geldbuße 
bis zu 30.000 DM oder 15.000 EURO geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des§ 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die Archi­
tektenkammer Nordrhein-Westfalen und die Ingenieur­
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen. 

§ 26 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2000 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über staatlich aner­
kannte Sachverständige nach der Landesbauordnung 
(SV-VO) vom 14. Juni 1995 (GV. NRW. S. 592) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 29. April 2000 

Der Minister für Bauen und Wohnen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Michael Vesper 
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Anlage 1 

Honorartafel zur Sachverständigenverordnung - 2000 

Honorare für das Prüfen von Standsicherheitsnachweisen (ohne Mehrwertsteuer) 

Anrechenb. Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone4 Zone 5 
Kosten (AK) 

DM DM € DM € DM € DM € DM € 

20.000 184 94 276 141 369 188 461 236 577 295 

30.000 255 130 382 195 510 261 637 326 799 408 

40.000 321 164 481 246 642 328 802 410 1.005 514 

50.000 384 196 575 294 767 392 959 490 1.202 614 

60.000 444 227 666 340 888 454 1.109 567 1.391 711 

70.000 502 257 753 385 1.004 513 1.255 642 1.573 804 

80.000 559 286 838 428 1.117 571 1.397 714 1.750 895 

90.000 614 314 921 471 1.228 628 1.535 785 1.923 983 

100.000 668 341 1.002 512 1.336 683 1.670 854 2.093 1.070 

200.000 1.163 595 1.744 892 2.326 1.189 2.907 1.486 3.643 1.863 

300.000 1.608 822 2.412 1.233 3.217 1.645 4.021 2.056 5.039 2.577 

400.000 2.024 1.035 3.037 1.553 4.049 2.070 5.061 2.588 6.343 3.243 

500.000 2.420 1.237 3.630 1.856 4.840 2.475 6.050 3.093 7.583 3.877 

600.000 2.800 1.432 4.200 2.148 5.600 2.863 7.000 3.579 8.774 4.486 

700.000 3.168 1.620 4.752 2.429 6.335 3.239 7.919 4.049 9.925 5.075 

800.000 3.525 1.802 5.287 2.703 7.050 3.604 8.812 4.506 11.044 5.647 

900.000 3.873 1.980 5.810 2.970 7.746 3.961 9.683 4.951 12.136 6.205 

1.000.000 4.214 2.154 6.321 3.232 8.427 4.309 10.534 5.386 13.203 6.751 

2.000.000 7.336 3.751 11.005 5.627 14.673 7.502 18.341 9.378 22.988 11.753 

3.000.000 10.148 5.188 15.221 7.783 20.295 10.377 25.369 12.971 31.796 16.257 

4.000.000 12.774 6.531 19.160 9.796 25.547 13.062 31.934 16.327 40.024 20.464 

5.000.000 15.270 7.807 22.905 11.711 30.540 15.615 38.175 19.519 47.846 24.463 

6.000.000 17.668 9.033 26.502 13.550 35.336 18.067 44.170 22.584 55.359 28.305 

7.000.000 19.987 10.219 29.980 15.329 39.973 20.438 49.967 25.548 62.625 32.020 

8.000.000 22.240 11.371 33.360 17.057 44.480 22.742 55.600 28.428 69.685 35.630 

9.000.000 24.437 12.495 36.656 18.742 48.875 24.989 61.094 31.237 76.571 39.150 

10.000.000 26.587 13.594 39.880 20.390 53.173 27.187 66.466 33.984 83.305 42.593 

20.000.000 46.290 23.668 69.435 35.501 92.580 47.335 115.725 59.169 145.042 74.159 

30.000.000 64.026 32.736 96.040 49.104 128.053 65.472 160.066 81.841 200.616 102.574 

40.000.000 80.595 41.208 120.893 61.812 161.191 82.416 201.489 103.019 252.533 129.118 

50.000 000 96.347 49.261 144.521 73.892 192.694 98.523 240.868 123.154 301.888 154.353 

Zonenfaktor 

A 16,775 8,57692 25,1625 12,8654 33,55 17,1538 41,9375 21,4423 52,5617 26,87437 

Gleichung des Honorarverlaufs: Honorar (DM) = AoM*(AK/1000)°·8 

1 € = 1,95583 DM 
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Anrechenb. 
Kosten (AK) 

DM DM 

20.000 122 

30.000 157 

40.000 188 

50.000 216 

60.000 242 

70.000 267 

80.000 290 

90.000 312 

100.000 333 

200.000 514 

300.000 662 

400.000 793 

500.000 912 

600.000 1.022 

700.000 1.125 

800.000 1.223 

900.000 1.316 

1.000.000 1.406 

1.100.000 1.492 

1.200.000 1.576 

1.300.000 1.656 

1.400.000 1.735 

1.500.000 1.811 

1.600.000 1.886 

1.700.000 1.959 

1.800.000 2.030 

1.900.000 2.100 

2.000.000 2.168 

2.100.000 2.235 

2.200.000 2.301 

2.300.000 2.366 

2.400.000 2.430 

2.500.000 2.493 

2.600.000 2.554 

Honorartafel zur Sachverständigenverordnung - 2000 

Honorare für die Prüfung des Brandschutzes (ohne Mehrwertsteuer) 

Anrechenb. Anrechenb. 
Kosten (AK) Kosten (AK) 

€ DM DM € DM 

62 2.700.000 2.615 1.337 16.000.000 

80 2.800.000 2.676 1.368 17.000.000 

96 2.900.000 2.735 1.398 18.000.000 

111 3.000.000 2.793 1.428 19.000.000 

124 3.100.000 2.851 1.458 20.000.000 

136 3.200.000 2.908 1.487 21.000.000 

148 3.300.000 2.965 1.516 22.000.000 

160 3.400.000 3.021 1.544 23.000.000 

3.500.000 3.076 1.573 24.000.000 

170 3.600.000 3.131 1.601 25.000.000 

263 3.700.000 3.185 1.628 26.000.000 

339 3.800.000 3.238 1.656 27.000.000 

405 3.900.000 3.291 1.683 28.000.000 

466 4.000.000 3.344 1.710 29.000.000 

522 4.100.000 3.396 1.736 30.000.000 

575 4.200.000 3.447 1.763 31.000.000 

625 4.300.000 3.498 1.789 32.000.000 

673 4.400.000 3.549 1.815 33.000.000 

719 4.500.000 3.599 1.840 34.000.000 

763 4.600.000 3.649 1.866 35.000.000 

806 4.700.000 3.698 1.891 36.000.000 

847 4.800.000 3.747 1.916 37.000.000 

887 4.900.000 3.796 1.941 38.000.000 

926 5.000.000 3.844 1.965 39.000.000 

964 40.000.000 

1.001 6.000.000 4.308 2.203 41.000.000 

1.038 7.000.000 4.744 2.425 42.000.000 

1.074 8.000.000 5.157 2.637 43.000.000 

1.109 9.000.000 5.551 2.838 44.000.000 

1.143 10.000.000 5.928 3.031 45.000.000 

1.177 11.000.000 6.292 3.217 46.000.000 

1.210 12.000.000 6.644 3.397 47.000.000 

1.242 13.000.000 6.985 3.571 48.000.000 

1.274 14.000.000 7.316 3.741 49.000.000 

1.306 15.000.000 7.638 3.905 50.000.000 

Gleichung des Honorarverlaufs: Honorar (DM) = 0,25* AK0
•
625 

1 € = 1,95583 DM 

Anlage 2 

DM € 

7.953 4.066 

8.260 4.223 

8.560 4.377 

8.854 4.527 

9.143 4.675 

9.426 4.819 

9.704 4.962 

9.977 5.101 

10.246 5.239 

10.511 5.374 

10.772 5.508 

11.029 5.639 

11.283 5.769 

11.533 5.897 

11.780 6.023 

12.024 6.148 

12.265 6.271 

12.503 6.393 

12.738 6.513 

12.971 6.632 

13.202 6.750 

13.430 6.866 

13.655 6.982 

13.879 7.096 

14.100 7.209 

14.320 7.321 

14.537 7.433 

14.752 7.543 

14.966 7.652 

15.177 7.760 

15.387 7.867 

15.596 7.974 

15.802 8.080 

16.007 8.184 

16.210 8.288 

- GV. NRW. 2000 S. 422. 
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